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Federführendes Amt:

Stadtentwicklungsamt

Beratungsfolge Behandlung Termin

Technischer Ausschuss Vorberatung N 08.02.2022

Gemeinderat Beschlussfassung Ö 22.02.2022

Betreff:
Landschaftspark Buchenbachaue
- Abschluss eines öffentlich-rechtlichen Vertrags mit dem Verband Region Stuttgart über die Realisierung des
Projektes Landschaftspark Buchenbachaue auf der Grundlage des Antrags der Stadt Winnenden vom 29.
September 2021

Beschlussvorschlag:

1.) Die Durchführung des Projekt Landschaftspark Buchenbachaue wird beschlossen.

2.) Dem Abschluss des öffentlich-rechtlichen Vertrags zwischen der Stadt Winnenden und dem Verband
Region Stuttgart für eine Realisierung des Projekts Landschaftspark Buchenbachaue, entsprechend
den Inhalten in Anlage 1 zu dieser Vorlage, wird zugestimmt.
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Begründung:

Die Stadtverwaltung Winnenden hat entsprechend dem Beschluss des Gemeinderates am 28.09.2020 die

Bewerbung zur Teilnahme amWettbewerb Landschaftspark Region Stuttgart für die Kofinanzierung 2022

mit Antrag vom 29.09.2021 abgegeben.

Der Planungsausschuss des Verbands Region Stuttgart hat am 26.01.2022 beschlossen für das Projekt

Landschaftspark Buchenbachaue eine Kofinanzierung von max. 700.000 Euro zu bewilligen, der mit

Abstand höchste Einzelförderbetrag der Bewilligungsrunde. Die Jury zur Prüfung und Bewertung der

Kofinanzierungsanträge hat das Projekt Landschaftspark Buchenbachaue als ein „Leuchtturmprojekt“

bezeichnet. Die Buchenbachaue im Bereich zwischen dem Stadtteil Höfen und dem östlichen

Siedlungsrand von Winnenden soll zu einem ökologisch wertvollen Naturerlebnisraum entwickelt werden

der die Wohnumfeld- und Umweltqualität verbessert und einen wichtigen Beitrag zur Klimaanpassung und

zum Hochwasserschutz leistet.

Bevor die Kofinanzierungsmittel vom Verband Region Stuttgart bereitgestellt werden können, ist zwischen

der Stadt Winnenden und dem Verband Region Stuttgart eine Vereinbarung über die Realisierung des

Projektes abzuschließen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag ist als Anlage 1 zur Sitzungsvorlage beigefügt.

Der Zeitrahmen für die Planung und Umsetzung der Baumaßnahmen wurde verwaltungsintern zusammen

mit den Dezernenten und dem Stadtbauamt der Stadtverwaltung Winnenden kritisch besprochen. Mit den

zur Realisierung des Projekts erforderlichen Planungen kann zwar zunächst begonnen werden; jedoch sind

für die Erarbeitung der Genehmigungsplanung und die spätere Umsetzung noch notwendige personelle

Kapazität im Stadtbauamt im Sachgebiet Tiefbau, Bereich Gewässerbewirtschaftung, zu schaffen, die auch

für die parallel beginnenden Hochwasserschutzplanungen am Buchenbach erforderlich werden. Die

Projektumsetzung wird daher erst 2025 starten und bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Dieser Zeitrahmen

wurde mit dem Verband Region Stuttgart eingehend besprochen und ist akzeptiert worden.
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CO2-Relevanz:

Auswirkung auf den Klimaschutz
Nein Ja positiv

negativ

geringfügig

erheblich

Begründung / Optimierung: Investitionsvorbereitende, begleitende und konzeptionelle Maßnahmen sowie
vegetabile und bauliche Investitionen in Grün- und Freiräume leisten einen Beitrag zur CO2-Minderung und
zur Verbesserung des Klimas in städtischen Räumen. Zudem kann das Entwicklungskonzept für den
Landschaftspark Buchenbachaue Winnenden-Höfen mit seiner hochwertigen grünen und blauen
Infrastruktur der Auenlandschaft Extremwetterereignisse durch naturbasierte Lösungen in der
Hochwasservorsorge mit der Schaffung neuer Retentionsräume abmildern.

Verwaltungsaufwand:

Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit

Nein Ja Verwaltungsaufwand wird erhöht

Verwaltungsaufwand wird reduziert

Anlagen:

Öffentlich-rechtlicher Vertrag für die Realisierung des Projektes Landschaftspark Buchenbachaue (Anlage

1)


